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Der Förderkreis für den Handballsport e.V. des SV von 1919 Fockbek e.V. und des SSV Nübbel von 1920 e.V. als HSG Fockbek/Nübbel

veranstaltet am Sonntag, 01.07.2012

den 2. FÖRDERKREIS-FLOHMARKT

in Fockbek auf dem Gelände vor der 

BÜRGERMEISTER-SCHADWINKEL-HALLE. 

Für Mitglieder des Förderkreises ist ein Stand (max. 6 m) kostenlos, HSG-Mitglieder zahlen EUR 2,50 pro Meter, andere Aussteller zahlen EUR 4,00 pro Meter. Der Standgelderlös kommt in voller Höhe dem Förderkreis zugute. 

Es ist von jedem Aussteller eine Müll-Kaution von EUR 25,-- zu zahlen, die nach einem sauberen Verlassen des Standplatzes zurückgezahlt wird. Der Aufbau erfolgt ab 7.00 Uhr. 

Anmeldungen nimmt der Schriftwart des Förderkreises, Holger Petersen unter Tel. 04331-62456 o. 0174-7040299 oder per Mail holger.petersen68@googlemail.com entgegen. 
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Nübbel

Der Förderkreis für den Handballsport e.V. des Spielverein von 1919 Fockbek e.V. und des Spielverein Nübbel von 1920 e.V. als HSG Fockbek/Nübbel veranstaltet am Sonntag, 01.07.2012 den 




2. FÖRDERKREIS-FLOHMARKT
in Fockbek auf dem Gelände vor der BÜRGERMEISTER-SCHADWINKEL-HALLE. 

FLOHMARKTORDNUNG: 

1. Für Mitglieder des Förderkreises ist ein Stand (max. 6 m) kostenlos, HSG-Mitglieder zahlen EUR 2,50 pro Meter, andere Aussteller zahlen EUR 4,50 pro Meter. 

Es wird nach Frontmetern abgerechnet, wobei die max. Tiefe des Standes inkl. Fahrzeug 5 Meter nicht überschreiten darf. Der Erlös aus den Standgeldern kommt in voller Höhe dem Förderkreis zugute. 

2. Es ist von jedem Aussteller eine Müll-Kaution von EUR 25,-- zu zahlen, die nach einem sauberen Verlassen des Standplatzes zurückgezahlt wird. Es steht auf dem Veranstaltungsgelände kein Container zur Verfügung. Nicht verkaufte Waren sind wieder mitzunehmen und keinesfalls in den aufgestellten Abfalltonnen zu entsorgen. 

Der Veranstalter behält es sich vor, die unsachgemäße Entsorgung von “Müll” zur Anzeige zu bringen. 

3. Der Flohmarkt geht von 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr, der Aufbau kann ab 7.00 Uhr erfolgen. Ein Aufbau am Vortag ist nicht möglich. Die Standbetreiber sind gehalten, den Platz nicht vor Flohmarktende zu verlassen, bei schlechtem Wetter können Ausnahmen gemacht werden. Der Platz muss bis 17.30 Uhr verlassen werden. 

4. Der Vorstand des Förderkreises weist darauf hin, dass bei einem Ausfall des Flohmarktes aus Gründen, die nicht vom Förderkreis zu vertreten sind, (z. B. Unwetter) die im Vorfeld entrichtete Standgebühr nicht erstattet wird. 

5. Erscheint ein angemeldeter Standinhaber nicht oder nicht rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn, wird der Stand neu vergeben. Eine bereits entrichtete Gebühr wird nicht erstattet. 

6. Parkplätze stehen auf dem Gelände nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung, es ist allerdings nicht gestattet, auf der B 202 oder B 203 (Hohner Str. und Elsdorfer Str.) zu parken. 

7. Der Platz auf dem der Flohmarkt ist zum größten Teil gepflastert, das Anbringen von Heringen zur Sicherung von Pavillons und Zelten ist daher nicht erlaubt, diese Aufbauten sind anders gegen Sturm zu sichern. Sollte es Sicherheitsbedenken vom Veranstalter bei der Konstruktion geben, behält er sich vor, die Pavillons abbauen zu lassen.  

8.. Es ist nicht gestattet, folgende Waren anzubieten: 
Waffen jeder Art einschließlich Zubehör, Dekorations- und Sammlerwaffen, Militaria 

Gewalt verherrlichenden, rassistischen, pornografischen Gegenständen, Filmen u. Literatur 

Gegenständen, deren Verkauf gegen das Urheber- oder Wettbewerbsrecht verstößt 

Objekten jeglicher Art, auf denen Naziembleme erkennbar sind, oder die solche darstellen 

Lebensmittel und Tieren 

Plagiate, Raubkopien 

pyrotechnische Gegenstände 

9. Das Verteilen von Werbung ist auf dem gesamten Areal nur mit Genehmigung des Veranstalters zulässig. Werbung, welche ohne Genehmigung des Veranstalters verteilt wird, zieht einen sofortigen Arealsverweis nach sich.

10. Die Teilnahme am Flohmarkt geschieht auf eigene Gefahr. Gleiches gilt für das Befahren des Flohmarktgeländes. Der Veranstalter haftet nicht für Diebstähle oder Beschädigungen. Der Veranstalter übernimmt für Unfälle oder Schäden jeglicher Art im Veranstaltungsbereich keinerlei Haftung. Für Schäden haftet immer der Verursacher. 

Anmeldungen nimmt der Schriftwart des Förderkreises, Holger Petersen unter Tel. 04331-62456 o. 0174-7040299 oder per Mail holger.petersen68@googlemail.com entgegen. 

